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§ 74 StKAG Kostenbeitrag von
Patientinnen/Patienten

 StKAG - Stmk. Krankenanstaltengesetz 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.11.2024

(1) Von sozialversicherten Patientinnen/Patienten der allgemeinen Gebührenklasse, für deren Anstaltsp1ege als

Sachleistung Gebührenersätze zur Gänze durch einen Träger der Sozialversicherung bzw. die LKF-Gebührenersätze

durch den Gesundheitsfonds Steiermark getragen werden, ist durch den Rechtsträger der Krankenanstalt ein

Kostenbeitrag in der Höhe von 3,63 Euro pro Verp1egstag einzuheben. Dieser Betrag ist pro Patientin/Patient für

höchstens 28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr einzuheben. Er ist auch für den Aufnahme- und Entlassungstag zu

leisten, jedoch ist dieser Kostenbeitrag, wenn Aufnahme und Entlassung innerhalb von 24 Stunden liegen, nur einmal

zu entrichten. Von der Kostenbeitragspflicht sind ausgenommen:

1. Patientinnen/Patienten, für die bereits ein Kostenbeitrag nach anderen bundesgesetzlichen Regelungen geleistet

wird,

2. Patientinnen, die Anstaltsp1ege im Falle der Mutterschaft, im Krankheitsfall im Zusammenhang mit der

Mutterschaft oder als Folge der Niederkunft in Anspruch nehmen,

3. Personen, die zum Zweck der Organspende stationär in Anstaltspflege sind,

4. Personen, bei denen eine besondere soziale Schutzbedürftigkeit gegeben ist. Bei der Beurteilung der sozialen

Schutzbedürftigkeit sind die Familien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie die Art und Dauer der

Erkrankung zu berücksichtigen. Jedenfalls ausgenommen von der Verp1ichtung zur Entrichtung des

Kostenbeitrages sind:

a) Personen, die nachweislich von der Rezeptgebühr nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften befreit

sind, sowie

b) Personen, deren Einkommen den Richtsatz für die Gewährung der Ausgleichszulage nach § 293 ASVG nicht

überschreitet, das sind insbesondere Ausgleichszulagenbezieher und Sozialhilfeempfänger. Die P1icht zum

Nachweis der sozialen Schutzbedürftigkeit obliegt der Patientin/dem Patienten.

(2) Für die Einbringung des Kostenbeitrages gelten die Bestimmungen der §§ 83 bis 85 sinngemäß.

(3) Die Landesregierung hat beginnend im Jahr 1989 den Kostenbeitrag nach Abs. 1 zum 1. Jänner eines jeden Jahres zu

valorisieren, und zwar in jenem Verhältnis, wie sich der Wert des vorangegangenen Oktober-Index des

Verbraucherpreisindex 1986 (oder des an seine Stelle tretenden Index) gegenüber dem Oktober-Index des

zweitvorangegangenen Jahres verändert hat. Dabei ist auf volle 10 Cent zu runden. Die Höhe des Kostenbeitrages ist

im Landesgesetzblatt kundzumachen.
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(4) Die Rechtsträger öGentlicher Krankenanstalten sind verp1ichtet, von den Versicherungsträgern die für die

unverzügliche Einhebung des Kostenbeitrages notwendigen Daten zu verlangen.

(5) Zusätzlich zum Kostenbeitrag gemäß Abs. 1 ist von sozialversicherten Patientinnen/Patienten der allgemeinen

Gebührenklasse, für deren Anstaltsp1ege als Sachleistung Gebührenersätze zur Gänze durch einen Träger der

Sozialversicherung bzw. die LKF-Gebührenersätze durch den Gesundheitsfonds Steiermark getragen werden, durch

den Rechtsträger der Krankenanstalt für den Gesundheitsfonds Steiermark ein Beitrag in der Höhe von 1,45 Euro pro

Verp1egstag einzuheben. Dieser Beitrag darf pro Patientin/Patient für höchstens 28 Kalendertage in jedem

Kalenderjahr eingehoben werden. Von der Beitragsp1icht sind Personen ausgenommen, die auch von der

Beitragspflicht nach Abs. 1 ausgenommen sind.

(6) Zusätzlich zum Kostenbeitrag gemäß Abs. 1 und zum Beitrag gemäß Abs. 5 haben die Rechtsträger der

Krankenanstalten von sozialversicherten Patientinnen/Patienten der allgemeinen Gebührenklasse und von

Patientinnen/Patienten der Sonderklasse einen Beitrag von 0,73 Euro pro Verp1egstag einzuheben und zum Zweck der

Patientenentschädigung zur Verfügung zu stellen. Dieser Beitrag darf pro Patientin/Patient für höchstens

28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr eingehoben werden. Von der Beitragsp1icht sind jedenfalls Personen im Sinne

des Abs. 1 ausgenommen, wobei die Bezahlung einer Sonderklassegebühr nach § 75 Abs. 1 nicht als Kostenbeitrag

nach Abs. 1 Z. 1 gilt. Die Verwaltung und Zuerkennung der Patientenentschädigungsmittel richtet sich nach dem

Patientenentschädigungsgesetz, LGBl. Nr. 113/2002.

(7) Die Kostenbeiträge gemäß Abs. 1, 5 und 6 sind für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,

nicht einzuheben.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 51/2016, LGBl. Nr. 3/2018
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